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      Wir informieren

Rauchfangkehrer
Verordnungen

Zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen stellen die Grundlage für die Arbeiten der Rauchfangkehrer dar und dienen dem Schutz der Gesellschaft. 

Hier finden sie diese zu Ihrer Information zusammengestellt. 
Angefangen damit, woran Sie einen öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrer erkennen, über die Tarifverordnung, die Kehrgebiete, die Bauordnung oder die Kosten für die feuerpolizeiliche Beschau. 
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      Landesinnung der Rauchfangkehrer
für Niederösterreich

Wirtschaftskammer-Platz 1
A - 3100 St.Pölten
 Tel +43 (0) 2742 - 851 19 121
 Fax +43 (0) 2742 - 851 19 129
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